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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1976

Norm

StGB §38

StPO §359 Abs3

Rechtssatz

Nach teilweiser Wiederaufnahme und bezüglichem Teilfreispruch hat das die Strafe für die von der Wiederaufnahme

nicht berührten Delikte neu festsetzende Urteil auszusprechen, daß die bereits erlittene Strafe ebenso wie eine

allfällige Vorhaft gemäß § 38 StGB auf diese (neu festgesetzte) Strafe angerechnet wird.
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